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Die Aufgaben der Stiftung „Für das Alter"
Im Jahre 1948, dem ersten seit dem Inkrafttreten der

eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung,
haben die Kantonalkomitees der Stiftung „Für das Alter"
an 25 560 bedürftige alte Leute und Witwen ohne minder-
jährige Kinder Fürsorgebeiträge von zusammen Fr.
4 164 680.55 ausgerichtet (1947; Fr. 4 005 967.01 an 22 387

Empfänger). Dazu kamen Fr. 58 010 Beiträge an Alters-
heime und andere Subventionen (1947: Fr. 153 062.15) und
Fr. 175 298.63 Aufwendungen für Alterspflege (1947: Fr.
245 974.48).

Der Aussenstehende wird etwas erstaunt fragen: Wieso
hat die Verwirklichung der eidgenössischen Altersver-
Sicherung keine Entlastung der freiwilligen Altershilfe ge-
bracht? Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, wovon wir
die zwei wichtigsten nennen möchten: Das Inkrafttreten
des Bundesbeschlusses zur Milderung von Härten der
AHV erst am Anfang dieses Jahres und der Ausschluss
einer grossen Zahl von notleidenden Alten von der Ren-
tenberechtigung.

I.

In Voraussicht, dass die Festsetzung der Bedingungen
für die Entstehung eines Rentenanspruchs sowie der An-
sätze der Uebergangs- und Teilrenten im Bundesgesetz in
zahlreichen Fällen unvermeidliche Härten zur Folge ha-
ben werde, wurde der Bundesbeschluss vom 8. Oktober
1948 über die Verwendung der der AHV aus den Ueber-
Schüssen der Lohn- und Verdienstersatzordnung zugewie-
senen Mittel erlassen, Darnach werden im Zeitraum 1948
bis 1950 den Kantonen 5 Millionen, der schweizerischen
Stiftung „Für das Alter" 2 Millionen und Pro Juventute
0,75 Millionen Franken jährlich aus dem verfügbaren
Fonds von 140 Millionen Franken zugewiesen. Da dieser
Bundesbeschluss erst nach Ablauf der Referendumsfrist
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am 12. Januar 1949 in Kraft getreten ist, lag den beiden
Stiftungen die Milderung derartiger Härtefälle im Jahre
1948 allein ob.

Die Ausrichtung des von 3 auf 2 Millionen Franken
herabgesetzten Bundesbeitrages für das Jahr 1948 erst im
Februar 1949 bedeutete eine schwere Belastung der Stif-
tung. Die meisten Kantonalkomitees mussten alle ihre Re-

serven in Anspruch nehmen, viele die Gesamtstiftung um
Vorschüsse angehen, um die notwendigen Beiträge an die

Betagten weiter ausrichten zu können. Diese Anspannung
aller finanziellen Kräfte erklärt auch den Rückgang der
Beiträge an Altersheime sowie der Aufwendungen für AI-
terspflege im letzten Jahre.

Insgesamt haben die Kantonalkomitees der Stiftung im
Jahre 1948 Fr. 4 397 789 an Fürsorgebeiträgen, Subventio-
nen und für Alterspflege ausgegeben. Nach Abzug des

Bundesbeitrages von 2 Millionen Franken und der Bei-
träge von Kantonen und Gemeinden aus eigenen Mitteln
von Fr. 350 849 waren Fr. 2 046 940 zu decken. Das Ge-
samtergebnis der kantonalen Sammlungen belief sich auf
Fr. 861 652, sodass ein Fehlbetrag von Fr. 1 185 288 ent-
stand.

Am naheliegendsten war es, dass die Kantone, denen
im Februar 1949 der Bundesbeitrag von 5 Millionen Fran-
ken für das Jahr 1948 überwiesen wurde, während die

grosse Mehrheit von ihnen in diesem Jahre gar keine AI-
ters-, Witwen- und Waisenbeihilfen ausgerichtet hatten,
den Kantonalkomitees unserer Stiftung diesen Fehlbetrag
ganz oder doch grossenteils aus ihrem Anteil an der Bun-
dessubvention pro 1948 zurückerstatten würden. Mit
einer Ausnahme haben die meisten Kantonsregierungen
den Gesuchen der Kantonalkomitees mehr oder weniger
weitgehend entsprochen. Zahlreiche Komitees unserer
Stiftung haben allerdings ungeachtet dieses Entgegenkom-
mens eine dauernde Einbusse ihrer Reserven erlitten, die
ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben erschwert.
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II.

Damit kommen wir zum zweiten Hauptgrunde, weshalb
das Inkrafttreten der Altersversicherung keine fühlbare
Entlastung der freiwilligen Altershilfe gebracht hat. Die
Versicherung geht von der Annahme aus, dass der Ver-
sicherte — abgesehen von den Witwen und den Ehe-
frauen — eine Rente erst von der Vollendung des 65. AI-
tersjahres an nötig habe, genau gesagt: „Der Anspruch
auf eine einfache Altersrente entsteht am 1. Tag des der
Vollendung des 65, Altersjahres folgenden Kalenderhalb-
jahres" (Artikel 21, Absatz 2, des Bundesgesetzes).

Das Versicherungsgesetz geht von der weitern An-
nähme aus, dass in der Regel der Ehemann älter sei als
seine Frau und er für den Lebensunterhalt der Familie
aufkomme sowie die Beiträge an die ÀHV leiste. Es be-
stimmt daher in Artikel 22: „Anspruch auf eine Ehepaar-
Altersrente haben Ehemänner, sofern sie das 65. Alters-
jähr und die Ehefrau das 60. Altersjahr zurückgelegt ha-
ben".

Es ist durchaus in der Ordnung und liegt im Wesen der
Versicherung begründet, dass sie von solchen Annahmen
ausgeht und darauf die Berechnung der Beiträge und der
möglichen Versicherungsleistungen aufbaut. Die Unbere-
chenbarkeit des Menschen und die Mannigfaltigkeit der

•sozialen Verhältnisse bringen es aber mit sich, dass diese
Annahmen im einzelnen Fall oft nicht zutreffen.

Nun ist es aber gerade die Aufgabe eines freiwilligen
Hilfswerkes wie die Stiftung „Für das Alter", auf den ein-
zelnen Menschen und seine besondere Lage Rücksicht zu
nehmen und, ohne durch allzu starre Vorschriften gebun-
den zu sein, Altersnot da zu mildern, wo sie noch vorhan-
den ist. Durch diese Anpassungsfähigkeit an die indi-
viduellen Verhältnisse unterscheidet sich die freiwillige
Altershilfe grundlegend von der staatlichen Versicherung
und zusätzlichen Altersbeihilfe.
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Aus den Bundesmitteln dürfen die Kantonalkomitees
Fürsorgebeiträge ausrichten an bedürftige Schweizer, die
zwar das 65, Ältersjahr vollendet haben, aber erst von Be-
ginn des nächsten Kalenderhalbjahres an in den Genuss
einer Altersrente gelangen. Ebenso dürfen die Kantonal-
komitees Schweizerinnen, die älter sind als ihr Ehemann,
bei Bedürftigkeit beistehen, bis auch der Mann 65 Jahre
alt geworden ist und damit den Anspruch auf eine Ehe-
paar-Altersrente erlangt hat.

Die Spenden der jährlichen Sammlung sowie Legate
und Schenkungen ermöglichen zahlreichen Kantonalkomi-
tees, auch Fürsorgebeiträge an vorzeitig Alters-
gebrechliche zwischen 60 und 65 Jahren zu gewäh-
ren. Neben den Witwen und den Ehefrauen, die schon mit
zurückgelegtem 60. Altersjahr rentenberechtigt werden,
gibt es viele ledige Frauen und auch Männer, deren Er-
werbsfähigkeit schon vor Vollendung des 65. Jahres durch
Alterserscheinungen beeinträchtigt wird, z. B. Kranken-
pflegerinnen, Bureauangestellte usw. Lediglich der finan-
ziellen Konsequenzen wegen haben die gesetzgebenden
Behörden davon absehen müssen, die Altersgrenze allge-
mein tiefer anzusetzen.

Es ist eine dankbare Aufgabe der Stiftung „Für das

Alter", wenigstens in den dringendsten Fällen vorzeitiger
Altersgebrechlichkeit helfen zu dürfen. Dank des Ver-
ständnisses und der Opferbereitschaft unseres Volkes'
werden hoffentlich mit der Zeit alle Kantonalkomitees in
den Stand gesetzt werden, sich dieser vorzeitig Alters-
gebrechlichen anzunehmen, bis sie eine Altersrente er-
langen.

Das brennende Wohnproblem der Alten, die Förderung
der Alterspflege und die Fürsorge für die betagten Aus-
länder mit Einschluss der gebürtigen Schweizerinnen sind

weitere Aufgaben, an deren Lösung die Stiftung „Für das

Alter" mitarbeitet und die wir von Zeit zu Zeit in dieser
Zeitschrift behandeln. W. Ammann.
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